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Es geht darum, dass diese Überbrückungszeit an den Sozialversicherungsträger gemeldet wird.
(BFA)
Wenn jemand ziemlich sicher auf eine Beamtenstelle zusteuert, ist das in der Tat unerheblich.
Falls man jedoch irgendwann doch noch im Angestelltendasein landet, muss man seine
Ausfallzeiten nachweisen. Da ist es besser, wenn das schon jetzt passiert, als dass man sich in
15 Jahren um eine Bescheinigung kümmern muss.
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